
1.  Allgemeine Bestimmungen
 a) Der BuchSchenkService wird für alle Mitglieder der 

Fachgruppe Verbreitender Buchhandel des Börsen-
vereins des Deutschen Buchhandels eingerichtet. 
Die Teilnehmer verkaufen vom BuchSchenkService 
bezogene BücherSchecks ausschließlich zum 
Nennwert an ihre Kunden, die die Beschenkten bei 
der ausgebenden Buchhandlung oder allen anderen 
Teilnehmern einlösen können. Ziel ist, dass sich alle 
Mitglieder der Fachgruppe Verbreitender Buchhandel 
an dieser Einrichtung beteiligen.

b) Die Teilnahme wird durch eine schriftliche Teilnahme-
erklärung erworben.

c) Die Teilnehmer verpfl ichten sich, stets eine ausrei-
chende Menge von BücherSchecks vorrätig zu halten 
und bei ihnen eingereichte, ordnungsgemäß ausge-
füllte BücherSchecks einzulösen, d. h., sie mit den 
auf ihnen angegebenen Werten als Zahlungsmittel 
beim Kauf von Büchern anzunehmen. Die Teilnehmer 
werden in der vom BuchSchenkService festgelegten 
Art dem Publikum gegenüber auf ihre Teilnahme 
hinweisen und dazu das vom BuchSchenkService 
entwickelte Werbematerial beziehen und verwenden.

2. Verkauf und Lieferung der BücherSchecks an 
die Teilnehmer

a) Die Teilnehmer bestellen die BücherSchecks beim 
BuchSchenkService zu den jeweils von diesem fest-
gesetzten Preisen. Der BuchSchenkService kann die 
Abnahme von Mindestmengen festsetzen, desglei-
chen Vorzugspreise für den mutmaßlichen Jahres-
bedarf bei Bestellungen innerhalb eines bestimmten 
festgesetzten Zeitraumes. 

b) Die BücherSchecks enthalten den Eindruck von Na-
men, Adresse und Verkehrsnummer des Teilnehmers 
mit entsprechender Kodierung. Die Lieferung erfolgt 
per Einschreiben zu Lasten und auf Risiko des Teil-
nehmers. Beanstandungen können nur innerhalb von 
drei Tagen ab Eingang schriftlich geltend gemacht 
werden, wobei für die Frist der Poststempel des 
Beanstandungsschreibens maßgebend ist.

c) Der BuchSchenkService kann bei begründeten Zwei-
feln an der Bonität des bestellenden Teilnehmers die 
Bestellung reduzieren oder von einer angemessenen 
Sicherheitsleistung abhängig machen.

3. Behandlung der BücherSchecks
a) Jeder BücherScheck muss beim Verkauf durch den 

Teilnehmer mit Ausgabedatum, Firmenstempel und 
Unterschrift versehen werden. Jede Änderung des 
Schecks, insbesondere Änderungen des Scheckwer-
tes, sind unzulässig.

b) Jeder Teilnehmer muss eine genaue Aufstellung über 
alle von ihm ausgegebenen BücherSchecks führen 
und dem BuchSchenkService auf Verlangen Einblick 
in diese Unterlagen gewähren. 

c)  Die BücherSchecks haben nach Außen, d. h. für den 
Kunden, eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren, be-
ginnend mit dem Schluss des Ausstellungsjahres, so 
dass für den einlösenden Teilnehmer keine Verpfl ich-
tung zur Annahme über deren Geltungsdauer hinaus 
besteht. Gleichwohl werden vom BuchSchenkService 
alle BücherSchecks vorbehaltlos abgerechnet, die 
bei ihm innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des 
Gültigkeitszeitraums eingegangen sind. Später einge-
reichte BücherSchecks werden unter dem Vorbehalt 
eingelöst, dass der ausgebende Teilnehmer dem nicht 
widerspricht.

d)  Der ausgebende Teilnehmer haftet für jeden Miss-
brauch der BücherSchecks ohne Rücksicht auf 
Verschulden. BücherSchecks sind daher so sorgfältig 
wie Bargeld aufzubewahren. 

e)  Der BuchSchenkService ist berechtigt, Art und 
Ausführung der BücherSchecks zu ändern. In 
diesem Fall werden die noch bei den Teilnehmern 
vorhandenen BücherSchecks gegen neue Bücher-
Schecks umgetauscht. Der BuchSchenkService 
kann in diesem Fall eine Frist von mindestens 
15 Monaten ab Bekanntmachung für die Gültigkeit 
der alten BücherSchecks festsetzen. Die Ausgabe 
alter BücherSchecks ist nach Abschluss der Umtau-
schaktion nicht mehr zulässig.

4. Abrechnung der BücherSchecks
a)  Alle nicht von der eigenen Buchhandlung ausgestellten 

BücherSchecks müssen bei Annahme durch Firmen-
stempel auf der Scheckrückseite entwertet und beim 
BuchSchenkService auf von diesem zu beziehen-
den Abrechnungsformularen eingereicht werden. 
Differenzen zwischen Abrechnungsformular und den 
eingereichten BücherSchecks werden dem Teilneh-
mer durch einen Differenzzettel mitgeteilt. Die Kosten 
der Aufklärung gehen zu Lasten des Teilnehmers. 
Der BuchSchenkService behält sich vor, irrtümliche 
oder nicht ordnungsgemäße Abrechnungen später zu 
korrigieren.

b)  Dem ausgebenden Teilnehmer werden bei Eingang 
der Abrechnung des einlösenden Teilnehmers 89 % 
des Scheckwerts belastet, dem einlösenden Teil-
nehmer werden gleichzeitig 84 % des Scheckwerts 
gutgeschrieben. Die verbleibenden 5 % dienen zur 
Deckung der Kosten des BuchSchenkService.

c)  Die Abrechnungen des BuchSchenkService erfolgen 
für BücherSchecks, die bis zum 15. des Monats 
formgerecht eingegangen sind, zum Monatsende. 
Forderungen und Verbindlichkeiten des BuchSchenk-
Service werden saldiert. Entsteht ein Forderungs-Sal-
do zugunsten des BuchSchenkService, wird er zum 
10. des folgenden Monats fällig. Weist der Saldo eine 
Verbindlichkeit des BuchSchenkService aus, wird diese 
zum 10. des darauffolgenden Monats fällig. BAG-Teil-
nehmer erhalten die Abrechnung mit der ersten bzw. 
zweiten BAG-Abrechnung des folgenden Monats. 
Gegenüber Forderungen des BuchSchenkService 
sind Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte 
ausgeschlossen, insbesondere auch eine Verrechnung 
mit später entstandenen Guthaben. 

d) Reklamationen zur Abrechnung können nur innerhalb 
von 10 Tagen nach Eingang geltend gemacht 
werden.

5. Beendigung der Teilnahme
a)  Die Teilnahme endet:

•  durch Austritt des Teilnehmers, der nur mit einer 
Frist von 6 Monaten zum Schluss jedes Kalender-
jahres gegenüber dem BuchSchenkService per 
Einschreiben erklärt werden muss.

•  bei Geschäftsaufgabe und Geschäftsübergabe 
ohne Aktiva und Passiva, wenn der Übernehmer 
nicht Teilnehmer werden will.

•  durch Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder 
Konkursverfahrens.

• durch Ausschluss, der durch den Beirat des 
BuchSchenkService ausgesprochen werden kann, 
wenn der Teilnehmer gegen grundsätzliche Regeln 
des BuchSchenkService verstoßen hat, insbeson-
dere wenn er fällige Zahlungen trotz Mahnung nicht 
beglichen hat, oder wenn die Voraussetzungen 
für die Teilnahme nicht mehr gegeben sind (z. B. 
Mitgliedschaft im Börsenverein).

•  wenn begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit 
bestehen.

b)  Bei Beendigung der Teilnahme müssen alle beim 
Teilnehmer noch vorhandenen BücherSchecks durch 
Firmenstempel entwertet innerhalb einer Woche per 
Einschreiben mit Rückschein an den BuchSchenk-
Service zurückgeschickt werden. Gleichzeitig muss 
eine Aufstellung der seit der letzten Abrechnung 
ausgegebenen BücherSchecks eingereicht werden. 
Der BuchSchenkService ist berechtigt, den auf den 
Teilnehmer entfallenden Anteil aus den noch in Umlauf 
befi ndlichen Schecks sofort fällig zu stellen oder dafür 
geeignete Sicherheiten zu verlangen. 
Der ausgeschiedene Teilnehmer haftet für alle Folgen, 
die durch die Nichterfüllung dieser Verpfl ichtungen 
entstehen.

c)  Der Beirat des BuchSchenkService kann die Ein-
stellung des BuchSchenkService beschließen. Ein 
solcher Beschluss ist im Börsenblatt des Deutschen 
Buchhandels zu veröffentlichen. In dem Beschluss 
sind die entsprechenden Anweisungen für die Ab-
wicklung des BuchSchenkService zu geben. 
Es kann festgelegt werden, dass im Verkehr befi nd-
liche BücherSchecks nur innerhalb von 15 Monaten 
ab Veröffentlichung angenommen werden.

6. Schlussbestimmungen
a)  Alle Bekanntmachungen des BuchSchenkService 

einschließlich Änderungen der Teilnahme- und Ge-
schäftsbedingungen werden durch direkte Benach-
richtigung und Veröffentlichung im Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel für alle Teilnehmer verbindlich.

b)  Die MVB Marketing- und Verlagsservice des 
Buchhandels GmbH als derzeitige Trägerin des 
BuchSchenkService ist berechtigt und verpfl ichtet, 
auf Beschluss des Vorstands des Börsenvereins den 
BuchSchenkService auf eine neu zu gründende Han-
delsgesellschaft zu übertragen. Sie tritt in diesem Fall 
alle ihr gegen die Teilnehmer zustehenden Ansprüche 
an die neue Gesellschaft ab, die ihrerseits in alle 
Verpfl ichtungen eintritt.

c)  Erfüllungsort für alle Verpfl ichtungen ist Frankfurt am 
Main, Gerichtsstand ist nach Wahl des BuchSchenk-
Service Frankfurt am Main oder Hamburg.

d)  Soweit eine oder mehrere der vorstehenden Bestim-
mungen aus rechtlichen Gründen unwirksam sein 
sollten, wird dadurch die Gültigkeit der Geschäfts- 
und Teilnahmebedingungen im übrigen nicht berührt.
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